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Abgabe von Steueranmeldungen zur 
Tourismusabgabe - Citytax
Bremische Tourismusabgabe (sogenannte Citytax): Abgabe von Steueranmeldungen und 
Entrichtung der Steuer

Basisinformationen

Die Citytax wird seit 2013 für Bremen und Bremerhaven zentral vom Magistrat der Stadt 
Bremerhaven verwaltet.

Steuerpflichtig sind dort bis zum 31.03.2024 alle entgeltlichen privaten Übernachtungen in 
Beherbergungsbetrieben. Zum 01.04.2024 ist die Steuerbefreiung für beruflich bedingte 
Übernachtungen entfallen. Beruflich bedingte entgeltliche Übernachtungen unterliegen 
daher ab dem 01.04.2024, wie privat veranlasste entgeltliche Übernachtungen, der 
Besteuerung.

Die Bremische Bürgerschaft (Landtag) hat in ihrer Sitzung am 18.06.2025 und 19.06.2025 
das Gesetz zur Änderung des Bremischen Gesetzes über die Erhebung einer 
Tourismusabgabe („Citytax“) in erster und zweiter Lesung beschlossen (Den Link zum 
Beschlussprotokoll finden Sie unter "Weitere Informationen"). Neben einer Erweiterung der 
Anzeigepflicht sieht das Gesetz eine Erhöhung des Steuersatzes von 5 Prozent auf 5,5 
Prozent vor. Die Erhöhung des Steuersatzes gilt für entgeltlichen Übernachtungen in 
Beherbergungsbetrieben im Land Bremen ab dem 01.01.2026.

Voraussetzungen

(Gültigkeit ab dem 01.04.2024)

Ein Beherbergungsbetrieb lässt seine Gäste entgeltlich übernachten.

Bemessungsgrundlage ist seit dem 01.07.2018 nach § 2 Abs. 1 TourAbgG der Betrag, der 
vom Gast für den Aufwand der Übernachtung ohne Umsatzsteuer und ohne den Aufwand 
für andere Dienstleistungen geleistet wird (Übernachtungsentgelt). Der Steuersatz 
beträgt derzeit 5 Prozent und ab dem 01.01.2026 5,5 Prozent des Übernachtungsentgelts. 
Ohne Erhebung eines Entgelts ist die Übernachtung nicht steuerbar. Eine bei Buchung der 
Übernachtung gemäß den jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu leistende 
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Anzahlung ist Bestandteil des Übernachtungsentgelts und somit bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage zu berücksichtigen. Wird dem Beherbergungsbetrieb das vom 
Gast geleistete Übernachtungsentgelt nicht bekannt, so ist bei der Berechnung des 
Übernachtungsentgelts der sich aus dem Verzeichnis nach § 13 Absatz 3 Satz 1 der 
Preisangabenverordnung ersichtliche Preis für ein vergleichbares Zimmer zu Grunde zu 
legen. Besteht keine Pflicht zur Auslegung oder Aushängung der Preise nach § 13 Absatz 
3 Satz 1 der Preisangabenverordnung, so ist bei der Berechnung der in dem 
Beherbergungsbetrieb für ein vergleichbares Zimmer übliche Preis zu Grunde zu legen.

Ablauf

Der Betreiber des Beherbergungsbetriebes muss in einer amtlich vorgeschriebenen 
Steuererklärung (sogenannte Steueranmeldung) die Steuer selbst berechnen und an den 
Magistrat überweisen. Beides hat bis zum 15. Tag nach Ablauf jedes Kalendervierteljahres 
zu erfolgen. Gibt der Beherbergungsbetrieb keine Steuererklärung ab oder berechnet er 
die Steuer falsch, erstellt der Magistrat der Stadt Bremerhaven einen Steuerbescheid.

Zuständige Stellen

Magistrat der Stadt Bremerhaven - Steueramt (zentral zuständig für 
die Tourismusabgabe der Stadtgemeinde Bremen und 
Bremerhaven)

+49 471 5902876
+49 471 5902796
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 40, 27576 Bremerhaven
Website
Albert.Gomm@magistrat.bremerhaven.de

Formulare

Formularcenter Tourismusabgabe Citytax des Magistrat Bremerhaven - 
Steueramt 
Hier finden Sie die Vordrucke und das „Merkblatt zur Erhebung der Tourismusabgabe 
- Citytax“

Gebühren / Kosten

gebührenfrei

https://www.service.bremen.de/der-senator-fuer-finanzen/magistrat-der-stadt-bremerhaven-steueramt-zentral-zustaendig-fuer-die-tourismusabgabe-der-stadtgemeinde-bremen-und-bremerhaven-77943
https://www.bremerhaven.de/de/verwaltung-politik/buergerservice/adressen-oeffnungszeiten/steueramt-tourismusabgabe-citytax.31307.html
mailto:Albert.Gomm@magistrat.bremerhaven.de
https://www.bremerhaven.de/de/verwaltung-politik/buergerservice/adressen-oeffnungszeiten/steueramt-tourismusabgabe-citytax.31307.html
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Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Abgabe der Steueranmeldung und die Überweisung der Steuer haben bis zum 15. Tag 
nach Ablauf des Kalendervierteljahres durch den Betreiber des Beherbergungsbetriebes 
zu erfolgen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Keine Angabe.

Rechtsgrundlagen
Bremisches Gesetz über die Erhebung einer Tourismusabgabe - Citytax

Weitere Informationen
Beschlussprotokoll Bremische Bürgerschaft
Anmeldung zur Tourismusabgabe Citytax Bremerhaven

Aktualisiert am 04.11.2025

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gesetz-ueber-die-erhebung-einer-tourismusabgabe-bremtourabgg-citytax-vom-31-januar-2012-221540?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://paris.bremische-buergerschaft.de/starweb/paris/servlet.starweb?path=paris/LISSHFL.web&format=LISSH_MoreDokument_Report&search=WP=21+AND+DNR=1197+AND+DART=d
https://www.bremerhaven.de/de/verwaltung-politik-sicherheit/buergerservice/dienstleistungen/anmeldung-zur-tourismusabgabe-citytax.69264.html
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